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(54) MÖBELELEMENT UND MÖBELSTÜCK

(57) Die vorliegende Erfindung betrifft ein Möbelele-
ment umfassend ein Grundgerüst (1) mit vorzugsweise
rechteckiger Grundfläche, und wenigstens ein Seitenteil
(2), wobei das Grundgerüst (1) Kantenbereiche umfasst,
wobei an wenigstens zwei vertikal ausgerichteten be-
nachbarten Kantenbereichen des Grundgerüsts (1) Pro-

filelemente (3) angeordnet sind, und wobei zwei gegen-
überliegende Kantenflächen (6) eines Seitenteils (2) in
Aufnahmebereiche (4) der Profilelemente (3) eingeführt
sind. Die Erfindung betrifft ferner ein Möbelstück mit ei-
nem oder mehreren Möbelelementen.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft ein Möbele-
lement gemäß dem Oberbegriff des unabhängigen Pa-
tentanspruchs. Die Erfindung betrifft ferner ein Möbel-
stück, das eines oder mehrere der erfindungsgemäßen
Möbelelemente umfasst. Insbesondere betrifft die Erfin-
dung ein Möbelelement und ein Möbelstück für Küchen-
möbel, bevorzugt für Außen- oder Outdoor-Küchen.
[0002] Kochen in Außenbereichen, beispielsweise un-
ter Verwendung von Grillern, Outdoor-Küchen und der-
gleichen erfreut sich immer größerer Beliebtheit. Der Vor-
teil von ganzen Outdoor-Küchen gegenüber herkömmli-
chen Grillern ist, dass nicht nur die Kochstelle selbst,
sondern auch andere zum Kochen erforderliche Einrich-
tungen bereitgestellt werden, wie beispielsweise eine Ar-
beitsplatte, Kästen zum Verstauen von Kochutensilien
oder ein Waschbecken. Dadurch wird der Benutzungs-
komfort erheblich verbessert und die Einsetzbarkeit von
Outdoor-Küchen im Vergleich zu Grillern ist deutlich viel-
fältiger.
[0003] Im Gegensatz zu herkömmlichen Küchen, die
in Innenräumen Verwendung finden, müssen Outdoor-
Küchen gewissen Witterungseinflüssen standhalten
können. Selbst wenn diese Küchen auf überdachten Be-
reichen, wie Terrassen oder Balkonen aufgestellt wer-
den, kommt es zur Einwirkung von Nässe, Temperatur-
unterschieden und anderen Umwelteinflüssen. Daher
sind herkömmliche Vollholzplatten, Spanpressplatten
oder dergleichen ungeeignet für die Konstruktion von
Outdoor-Küchen.
[0004] Werkstoffe, die gegenüber Umwelteinflüssen
sehr beständig sind, sind Stein, Steinzeug oder derglei-
chen. Diese Werkstoffe weisen jedoch eine vergleichs-
weise hohe Dichte auf, was Gegenständen, die aus ihnen
hergestellt sind, ein hohes Gewicht verleiht. Würde ein
gesamtes Möbelstück aus Stein oder Steinzeug herge-
stellt werden, wäre dies nur schwer aufstellbar und trans-
portierbar. Dennoch wäre es wünschenswert, Möbelstü-
cke zu schaffen, die vollständig aus derartigen witte-
rungsfesten Werkstoffen bestehen, um eine Verwen-
dung als Möbelelemente oder Möbelstücke von Outdoor-
Küchen zu ermöglichen.
[0005] Es ist daher eine Aufgabe der vorliegenden Er-
findung die genannten Nachteile des Standes der Tech-
nik zu überwinden und ein Möbelelement bzw. ein Mö-
belstück zu schaffen, das trotz Verwendung von Einzel-
teilen mit hohem Gewicht leicht aufbaubar und dennoch
flexibel gestaltbar ist.
[0006] Die Erfindung betrifft somit ein Möbelelement
umfassend ein Grundgerüst mit vorzugsweise rechtecki-
ger Grundfläche, und wenigstens ein Seitenteil, wobei
das Grundgerüst Kantenbereiche umfasst.
[0007] Die oben genannte Aufgabe der Erfindung wird
durch die kennzeichnenden Merkmale des unabhängi-
gen Patentanspruchs gelöst.
[0008] Erfindungsgemäß ist vorgesehen, dass an we-
nigstens zwei vertikal ausgerichteten benachbarten Kan-

tenbereichen des Grundgerüsts Profilelemente angeord-
net sind, und dass zwei gegenüberliegende Kantenflä-
chen eines Seitenteils in Aufnahmebereiche der Profile-
lemente eingeführt sind.
[0009] Das Grundgerüst bildet somit die Basiskonst-
ruktion des erfindungsgemäßen Möbelelements und die
Seitenteile werden von dieser Basiskonstruktion gehal-
ten und/oder stabilisiert. Zwei benachbarte Profilelemen-
te bzw. deren Aufnahmebereiche können gegebenen-
falls einen Haltebereich bilden, in den die Seitenteile ein-
führbar sind.
[0010] Das Grundgerüst spannt bevorzugt ein prisma-
tisches Volumen mit rechteckiger oder quadratischer
Grundfläche auf.
[0011] Das Grundgerüst umfasst bevorzugt Standfü-
ße, die bei bestimmungsgemäßer Verwendung des Mö-
belelements an einer festen Oberfläche, beispielsweise
an einem Boden, oder an einem zusätzlichen Ausgleich-
selement, wie beispielsweise einem Fundament, ange-
ordnet sein können.
[0012] Relative Begriffe wie "vertikal" oder "horizontal"
im Sinne der vorliegenden Erfindung sind in Bezug auf
die bestimmungsgemäße Ausrichtung des Möbelele-
ments zu verstehen. "Benachbarte" Profilelemente sind
insbesondere jene Profilelemente, die an einer gemein-
samen Außenfläche des Möbelelements liegen.
[0013] Die Seitenteile sind üblicherweise plattenförmig
ausgebildet, wobei die Kantenflächen jene Flächen be-
zeichnen, die die Dicke des Seitenteils als eine Abmes-
sung umfassen. Der Begriff "Seitenteil" im Sinne der vor-
liegenden Erfindung ist nicht besonders eingeschränkt.
Ein Seitenteil kann an jeder bevorzugt vertikal ausgerich-
teten Außenfläche des Möbelelements angeordnet sein.
[0014] Durch die erfindungsgemäße Konstruktion
kann zuerst das Grundgerüst die eine gewünschte Po-
sition gebracht werden, woraufhin die Seitenteile in die
Profile eingeschoben werden. Das Grundgerüst selbst
ist bevorzugt eine Metallkonstruktion und weist daher
vorzugsweise ein geringes Gewicht auf. Die Seitenteile
mit hohem Gewicht können einzeln gehandhabt werden
und dadurch kann das Möbelelement beispielsweise
durch eine Person allein zusammengebaut werden. Da
das Grundgerüst die Grundform vorgibt, ist ein Zusam-
menbau des Möbelelements auch von Laien ohne tech-
nische Vorkenntnisse möglich.
[0015] Gegebenenfalls kann das Seitenteil mit den
Profilelementen verbunden, beispielsweise verschraubt,
verkeilt oder verklebt sein. Dadurch kann sichergestellt
werden, dass das Seitenteil nicht auf der Oberfläche auf-
liegt, sondern dass ein Belüftungsbereich zwischen der
Standfläche und dem Seitenteil gebildet wird.
[0016] Gegebenenfalls umfasst das Grundgerüst zu-
sätzlich ein Haltegerüst mit Tragelementen. Das Halte-
gerüst dient der Stabilisierung der Position der Profilele-
mente, während die Tragelemente zum Befestigen von
Möbeleinbauten, beispielsweise Schubladen, verwendet
werden können.
[0017] Gegebenenfalls ist vorgesehen, dass benach-
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barte Profilelemente U-Profile mit zueinander weisenden
Aufnahmebereichen umfassen. Dadurch können die Sei-
tenteile besonders einfach in die Aufnahmebereiche ein-
geführt und vom Grundgerüst gehalten werden.
[0018] Gegebenenfalls ist vorgesehen, dass ein Pro-
filelement zwei Aufnahmebereiche aufweist, die einan-
der entgegengesetzt oder im Wesentlichen orthogonal
zueinander angeordnet sind. Orthogonal angeordnete
Aufnahmebereiche können der Bildung von Ecken die-
nen, während einander entgegengesetzt ausgerichtete
Aufnahmebereiche mehrere Seitenteile innerhalb einer
Ebene verbinden können.
[0019] Gegebenenfalls ist vorgesehen, dass das
Grundgerüst wenigstens eine im Bereich zwischen zwei
Profilelementen und im Wesentlichen orthogonal zu den
Profilelementen angeordnete Auflagefläche umfasst.
Insbesondere kann zwischen dem Seitenteil und der Auf-
lagefläche ein erster Belüftungsbereich gebildet sein.
[0020] Wird das Möbelelement in einem Möbelstück
verwendet, kann die Arbeitsplatte auf der Auflagefläche
aufliegen. Die Auflagefläche kann an einem Haltegerüst
des Grundgerüsts angeordnet sein, um die statischen
Kräfte der aufliegenden Arbeitsplatte abzuleiten.
[0021] Der erste Belüftungsbereich kann einer verbes-
serten Belüftung des Inneren des Möbelelements oder
des Möbelstücks dienen. Beispielsweise kann dies die
Betriebssicherheit verbessern, wenn in einer Outdoor-
Küche gasbetriebene Kochstellen eingesetzt werden.
[0022] Gegebenenfalls kann die Höhe des ersten Be-
lüftungsbereichs zwischen 0,5 cm und 2 cm, bevorzugt
etwa 1 cm, betragen.
[0023] Gegebenenfalls ist vorgesehen, dass an we-
nigstens einem Profilelement ein Pufferelement ange-
ordnet ist. Insbesondere kann das Pufferelement an je-
nem Ende des Profilelements angeordnet sein, das bei
bestimmungsgemäßem Gebrauch des Möbelelements
im Bereich der Standfläche angeordnet ist. Das Puffer-
element kann beispielsweise in das Profilelement einge-
steckt werden.
[0024] Gegebenenfalls ist vorgesehen, dass das Puf-
ferelement ein Elastomergranulat, insbesondere ein
Gummigranulat, umfasst.
[0025] Gegebenenfalls kann die Höhe des Pufferele-
ments zwischen 0,5 cm und 2 cm, bevorzugt etwa 1 cm,
betragen.
[0026] Gegebenenfalls kann zwischen einer Kanten-
fläche eines Seitenteils und der Standfläche und/oder
den Standfüßen des Möbelelements ein zweiter Belüf-
tungsbereich gebildet sein. Dieser Belüftungsbereich
kann die innere Durchlüftung des Möbelelements oder
des Möbelstücks weiter verbessern.
[0027] Gegebenenfalls kann die Höhe des zweiten Be-
lüftungsbereichs zwischen 0,5 cm und 2 cm, bevorzugt
etwa 1 cm, betragen.
[0028] Besonders bevorzugt ist, wenn ein erster Be-
lüftungsbereich und ein zweiter Belüftungsbereich vor-
gesehen sind.
[0029] Gegebenenfalls ist vorgesehen, dass das Mö-

belelement ein Fundament umfasst, wobei das Funda-
ment eine geneigte Standebene mit einem Neigungswin-
kel α zwischen 1° und 5° aufweist. Das Fundament dient
dem Ausgleich von Neigungen des Bodens, beispiels-
weise auf Terrassenflächen, die üblicherweise eine Nei-
gung aufweisen. Durch das geneigte Fundament wird
ermöglicht, dass sich das Möbelelement in horizontaler
Ausrichtung befindet.
[0030] Gegebenenfalls ist vorgesehen, dass das Sei-
tenteil einen oder mehrere der folgenden Werkstoffe um-
fasst oder daraus besteht: Naturstein, Kunststein, kera-
mische Werkstoffe. Derartige Werkstoffe weisen eine ho-
he Dichte auf. Daher ist die Verwendung der erfindungs-
gemäßen Konstruktion bei Verwendung dieser Werkstof-
fe besonders nützlich. Allgemein können die Seitenteile
aus allen Materialien bestehen, die für den Einsatz im
Außenbereich geeignet sind.
[0031] Die Erfindung betrifft ferner ein Möbelstück um-
fassend oder bestehend aus einem oder mehreren er-
findungsgemäßen Möbelelementen. Das Möbelstück
kann somit aus einem oder aus mehreren Modulen ge-
bildet sein.
[0032] Gegebenenfalls ist vorgesehen, dass das Mö-
belstück eine Deckplatte umfasst, und dass die Deck-
platte auf wenigstens zwei Auflageflächen eines oder
mehrerer Möbelelemente aufliegt, wobei die Deckplatte
insbesondere die Arbeitsplatte des Möbelstücks bildet.
[0033] Liegt die Deckplatte auf den Auflageflächen auf,
wird die statische Belastung, die auf das Grundgerüst
wirkt, auf das Grundgerüst übertragen.
[0034] Die vorliegende Erfindung wird nachfolgend an-
hand eines exemplarischen Ausführungsbeispiels im
Detail erläutert. Dieses Ausführungsbeispiel dient ledig-
lich der Veranschaulichung der Erfindung und soll den
durch die Ansprüche definierten Schutzbereich nicht ein-
schränken.
[0035] Es zeigen:

Fig. 1 eine schematische perspektivische Ansicht ei-
nes Grundgerüsts;
Fig. 2 eine schematische Ansicht des Grundgerüsts
aus Fig. 1 mit zwei Seitenteilen;
Fig. 3 eine vergrößerte Ansicht eines Ausschnitts
aus Fig. 2;
Fig. 4 eine vergrößerte Ansicht eines weiteren Aus-
schnitts aus Fig. 2; und
Fig. 5 ein Fundament zur Verwendung in Verbindung
mit einem erfindungsgemäßen Möbelelement.

[0036] Fig. 1 zeigt eine schematische perspektivische
Ansicht eines Grundgerüsts 1 gemäß einem ersten Aus-
führungsbeispiel der vorliegenden Erfindung. Das
Grundgerüst 1 ist zur Verwendung in einem erfindungs-
gemäßen Möbelelement ausgeführt.
[0037] Das Grundgerüst 1 weist eine im Wesentlichen
rechteckige Standfläche auf. Ausgehend von der Stand-
fläche wird vom Grundgerüst 1 ein im Wesentlichen pris-
matisches Volumen aufgespannt. An den vertikalen Kan-
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tenbereichen des Grundgerüsts 1 sind jeweils Profilele-
mente 3 angeordnet, die U-Profile 5 umfassen. Jeweils
zwei benachbarte Profilelemente 3 weisen einander zu-
gewandte Aufnahmebereiche 4 auf, die zur Aufnahme
von Seitenteilen 2 ausgebildet sind.
[0038] Neben den Profilelementen 3 umfasst das
Grundgerüst 1 ferner ein Haltegerüst 11, das der Stabi-
lisierung der Position der Profilelemente 3 dient. Das Hal-
tegerüst 11 umfasst in diesem Ausführungsbeispiel zu-
sätzlich Tragelemente 12, die dem Tragen von Einbauten
des Möbelelements, wie beispielsweise Schubladen,
Kastenelementen oder elektrischen Geräten dienen.
[0039] Jedes Profilelement 3 weist zwei Aufnahmebe-
reiche auf, die entweder einander entgegengesetzt oder
im Wesentlichen orthogonal zueinander angeordnet
sind.
[0040] Vier Standfüße 14 des Haltegerüsts 11 stehen
mit dem Boden, auf dem das Grundgerüst 1 platziert ist,
in Verbindung. Diese können frei am Boden stehen oder
mit einem weiteren Element, beispielsweise dem Fun-
dament 9 aus Fig. 4 verbunden sein.
[0041] Am Haltegerüst 11 ist eine Auflagefläche 7 an-
geordnet, die für die Auflage einer Arbeitsplatte ausge-
bildet ist. Die Auflagefläche 7 wird in diesem Ausfüh-
rungsbeispiel durch eine Platte gebildet, die sich im We-
sentlichen orthogonal in Bezug auf die Profilelemente 3
erstreckt. Die Auflagefläche 7 ist zwischen zwei Profile-
lementen 3 angeordnet.
[0042] Fig. 2 zeigt eine schematische Ansicht des
Grundgerüsts 1 aus Fig. 1 mit zwei Seitenteilen 2. Die
Seitenteile 2 sind in dieser Ausführungsform Granitplat-
ten. Diese werden in die Aufnahmebereiche 4 benach-
barter Profilelemente eingeführt. Üblicherweise erfolgt
das Einführen in der dargestellten Einführrichtung 13.
Das Grundgerüst 1 kann somit an der gewünschten Stel-
le platziert werden, woraufhin das Einführen der Seiten-
teile 2 erfolgt. Ein Umstellen des Möbelelements ist da-
nach nicht mehr notwendig.
[0043] In Fig. 2 ist ferner erkennbar, dass die Seiten-
teile 2 Kantenflächen 6 aufweisen, die jeweils die Dicke
der Platte als eine Flächendimension aufweisen.
[0044] Die unteren Bereiche der Profilelemente 3, die
auf der Standfläche stehen, sind jeweils mit Pufferele-
menten 8 ausgestattet, die in diesem Ausführungsbei-
spiel als Elemente aus Gummigranulat ausgeführt und
in die Enden der Profilelemente 3 eingeführt sind. Die
Pufferelemente 8 verhindern einen direkten Kontakt zwi-
schen dem Boden und den Seitenelementen 2 und ver-
hindern so eine Beschädigung der Kantenflächen 6 der
Seitenelemente 2.
[0045] Die Seitenelemente 2 werden durch nicht dar-
gestellte Schrauben in den Aufnahmebereichen 4 der
Profilelemente gehalten. Fig. 3 zeigt eine vergrößerte An-
sicht eines Ausschnitts aus Fig. 2, in dem ein Profilele-
ment 3 zu sehen ist. Die obere Kantenfläche 6 des voll-
ständig eingeführten Seitenteils 2 schließt bündig mit
dem Profilelement 3 ab. Zusätzlich ist die Auflagefläche
7 erkennbar, die am Haltgerüst 11 angeordnet ist. Zwi-

schen der Auflagefläche 7 und der oberen Kantenfläche
6 des entsprechenden Seitenteils 2 ist ein erster Belüf-
tungsbereich 15 mit einer Höhe von etwa 1 cm vorgese-
hen, um eine innere Belüftung eines Möbelstücks zu er-
möglichen, wenn eine Arbeitsplatte aufgelegt wird. Fig.
4 zeigt eine vergrößerte Ansicht eines weiteren Aus-
schnitts aus Fig. 2, in dem der untere Abschnitt eines
Profilelements 3 dargestellt ist. Es ist erkennbar, dass in
das Profilelement 3 ein Pufferelement 8 eingesteckt ist,
wodurch ein zweiter Belüftungsbereich 16 zwischen der
Standfläche 17 und der unteren Kantenfläche 6 des Sei-
tenteils 2 gebildet wird. Die Höhe des zweiten Belüftungs-
bereichs 16 ist etwa 1 cm.
[0046] Fig. 5 zeigt ein Fundament 9 zur Verwendung
in Verbindung mit einem erfindungsgemäßen Möbelele-
ment. In diesem Fall werden die Standfüße 14 des
Grundgerüsts 1 auf der Standebene 10 des Fundaments
9 platziert, um einen Ausgleich eines geneigten Bodens
oder einer geneigten Oberfläche zu ermöglichen. Hierzu
weist die Standebene 10 einen Neigungswinkel α im Ver-
gleich zur Horizontalen von etwa 2° auf.
[0047] Nicht gezeigt ist ein Möbelstück, das ein oder
mehrere Möbelelemente umfasst. Das Möbelstück kann
in einer Ausführungsform zusätzlich eine Deckplatte, ins-
besondere eine Arbeitsplatte umfassen, die auf den Auf-
lageflächen 7 aufliegt. Das Möbelstück kann ferner Lich-
telemente, Schubladen, Kastenelemente, elektrische
Geräte, einen Spültisch und dergleichen umfassen.

Bezugszeichenliste

[0048]

1 Grundgerüst
2 Seitenteil
3 Profilelement
4 Aufnahmebereich
5 U-Profil
6 Kantenfläche
7 Auflagefläche
8 Pufferelement
9 Fundament
10 Standebene
11 Haltegerüst
12 Tragelement
13 Einführrichtung
14 Standfuß
15 erster Belüftungsbereich
16 zweiter Belüftungsbereich
17 Standfläche

α Neigungswinkel

Patentansprüche

1. Möbelelement umfassend ein Grundgerüst (1) mit
vorzugsweise rechteckiger Grundfläche, und we-
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nigstens ein Seitenteil (2), wobei das Grundgerüst
(1) Kantenbereiche umfasst, dadurch gekenn-
zeichnet, dass an wenigstens zwei vertikal ausge-
richteten benachbarten Kantenbereichen des
Grundgerüsts (1) Profilelemente (3) angeordnet
sind, und dass zwei gegenüberliegende Kantenflä-
chen (6) eines Seitenteils (2) in Aufnahmebereiche
(4) der Profilelemente (3) eingeführt sind.

2. Möbelelement nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass benachbarte Profilelemente (3) U-
Profile (5) mit zueinander weisenden Aufnahmebe-
reichen (4) umfassen.

3. Möbelelement nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass ein Profilelement (3) zwei Auf-
nahmebereiche (4) aufweist, die einander entgegen-
gesetzt oder im Wesentlichen orthogonal zueinan-
der angeordnet sind.

4. Möbelelement nach einem der Ansprüche 1 bis 3,
dadurch gekennzeichnet, dass das Grundgerüst
(1) wenigstens eine im Bereich zwischen zwei Pro-
filelementen (3) und im Wesentlichen orthogonal zu
den Profilelementen (3) angeordnete Auflagefläche
(7) umfasst, und dass zwischen dem Seitenteil (2)
und der Auflagefläche (7) ein erster Belüftungsbe-
reich (15) gebildet ist.

5. Möbelelement nach einem der Ansprüche 1 bis 4,
dadurch gekennzeichnet, dass an wenigstens ei-
nem Profilelement (3) ein Pufferelement (8) ange-
ordnet ist.

6. Möbelelement nach Anspruch 5, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Pufferelement (8) ein Elasto-
mergranulat, insbesondere Gummigranulat, um-
fasst.

7. Möbelelement nach einem der Ansprüche 1 bis 6,
dadurch gekennzeichnet, dass das Möbelelement
ein Fundament (9) umfasst, wobei das Fundament
(9) eine geneigte Standebene (10) mit einem Nei-
gungswinkel α zwischen 1° und 5° aufweist.

8. Möbelelement nach einem der Ansprüche 1 bis 7,
dadurch gekennzeichnet, dass das Seitenteil (2)
einen oder mehrere der folgenden Werkstoffe um-
fasst oder daraus besteht: Naturstein, Kunststein,
keramische Werkstoffe.

9. Möbelstück umfassend oder bestehend aus einem
oder mehreren Möbelelementen nach einem der An-
sprüche 1 bis 8.

10. Möbelstück nach Anspruch 9, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Möbelstück eine Deckplatte um-
fasst, und dass die Deckplatte auf wenigstens zwei

Auflageflächen (7) eines oder mehrerer Möbelele-
mente aufliegt.
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